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Informationsblatt 09

Merkblatt Eierkennzeichnung

I. Vorgeschriebene Kennzeichnungselemente bei Loseverkauf von Eiern

1. Güteklasse (Eier der Güteklasse A dürfen nicht haltbar gemacht werden) 

2. Gewichtsklasse (XL; L; M; oder S)
                           XL: 73g und darüber
                           L:    63g bis unter 73g
                           M:   53g bis unter 63g
                           S:    unter 53g

3. Kennummer der Packstelle, die die Eier sortiert hat

4. Mindesthaltbarkeitsdatum (mögliche Bezeichnungen: Mindestens haltbar bis oder Mind. Haltbar oder Mindesthaltbarkeitsdatum) gefolgt von den 

5. Empfohlenen Lagerbedingungen (Verbraucherhinweis „Bei Kühlschranktemperaturen aufzubewahren, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen“)

6. Bei gekühlten bzw. haltbar gemachten Eiern: Einzelheiten in unverschlüsselter Form zur Kühlung bzw. Art der Haltbarmachung
(Quelle: Art. 13 Verordnung Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier und §1 Hühnereier-VO )

Ab dem 01.01.2004 sind Eier der Klasse A mit einem Erzeugercode zu versehen, aus dem die Art der Legehennenhaltung abgeleitet werden kann. Auf der Verpackung ist die Haltungsform ebenfalls anzugeben. 

(Quelle: Fußnote zu Art. 7 Verordnung Nr. 1907/90 des Rates  über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)
freiwillige Angaben bei dem Lose-Verkauf von Eiern

· Legehennenhaltung: dann müssen auch die einzelnen Eier entsprechend gekenn​zeichnet werden (siehe Punkt Legehennenhaltung) 

· Angabe des Ursprungs der Eier; sind aber nur zulässig, sofern die einzelnen Eier durch entsprechende Begriffe und/oder Symbole gekennzeichnet werden 

· Name oder Firmenbezeichnung der Packstelle

· Code zur Kennzeichnung des Erzeugerbetriebes 

(Quelle: Verordnung Nr. 1907/90 des Rates  über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)

II. Vorgeschriebene Kennzeichnungselemente auf Großpackungen und auf Kleinpackungen auch wenn diese in Großpackungen enthalten sind

             Auf der Verpackung sind leicht lesbar und deutlich sichtbar zu kennzeichnen:

1. Name oder Firma und Anschrift des Verpackers oder desjenigen, der die Verpackungen veranlasst hat

2. Die Kennnummer der Packstelle

3. Die Zahl der verpackten Eier

4. Mindesthaltbarkeitsdatum (mögliche Bezeichnungen: Mindestens haltbar bis oder Mind. Haltbar oder Mindesthaltbarkeitsdatum) gefolgt von den empfohlenen Lagerbedingungen (Verbraucherhinweis „Bei Kühlschranktemperaturen aufzubewahren, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen“) 

Hinweis:

· Ab dem 18. Tag nach dem Legen ist eine Lagertemperatur von +5°C bis +8°C einzuhalten.

· Ab dem 21. Tag nach dem Legen dürfen Eier nicht mehr an den Verbraucher abgegeben werden.

· Das äußerste Mindesthaltbarkeitsdatum darf die Frist von 28 Tagen nach dem Legen nicht überschreiten.                                                                                                                                

5. Die Gewichtsklasse: (XL; L; M; oder S)

6. Die Güteklasse (Eier der Güteklasse A dürfen nicht haltbar gemacht werden)

7. Datenangaben mind. 5 mm hohe Buchstaben und Ziffern
8. (Quelle: §1 Hühnereier-VO; Verordnung Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier) 

freiwillige zusätzliche Angaben auf Ei-Packungen

· Verkaufspreis

· Betriebsführungscode des Einzelhandels und/oder Lagerhaltungs- Kontrollcode

· Ein oder mehrere Daten zur zusätzlichen Unterrichtung des Verbrauchers

· Empfohlenes Verkaufsdatum (möglich auf der Verpackungen, den Eiern oder auf beidem: „Verkauf empfohlen bis:“)
· Legedatum (In diesem Fall ist es ebenfalls auf den darin enthaltenen Eiern anzugeben.) Kann auch beim Erzeuger auf die Eier gestempelt werden (Mögliche Bezeichnungen: Legedatum oder gelegt am:)

· Art der Legehennenhaltung (siehe Punkt Legehennenhaltung)

· Angaben über den Ursprung der Eier als Begriffe und/ oder Symbole (abgegrenzte Gebiete z.B. Westfalen, Mitgliedsstaaten EU) wenn auf Kleinpackungen dann auch auf den Großpackungen und nur zulässig, sofern auch die einzelnen Eier durch entsprechende Begriffe und/oder Symbole gekennzeichnet werden

· Angaben zu besonderen Lagerungsbedingungen

· Angaben oder Symbole zur Förderung des Verkaufs von Eiern oder sonstigen Erzeugnissen,       sofern dadurch keine Irreführung des Käufers entsteht

· Eine Angabe zur Art der Ernährung der Legehennen 

(Quelle: Art. 10 Verordnung Nr. 1907/90 des Rates  über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)

· Als fakultative Datumsangaben sind nur das empfohlene Verkaufsdatum und das Legedatum zulässig, Angaben darüber hinaus wie z.B. das Kühldatum sind grundsätzlich nicht zulässig, können jedoch unbeanstandet bleiben. 
(Quelle: Lebensmittelrechtshandbuch)

III. Bezeichnung Eier extra oder extra frisch auf Kleinpackungen

1. Die Worte „extra frisch“ oder „extra“ dürfen nur bei Kleinpackungen verwendet werden die Eier der Klasse A enthalten, und mit einer Banderole oder einem Etikett versehen sind. 

2. Die Worte Eier extra oder extra frisch müssen auf der Banderole oder auf dem Etikett gedruckt sein. 

3. Am siebten Tag nach dem Verpacken oder am neunten Tag nach dem Legen sind sie zu entfernen und zu vernichten 

(Quelle: Art. !2 der Verordnung Nr. 1907/ 90 des Rates  über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)

IV. Legehennenhaltung

Die Art der Legehennenhaltung darf auf Eiern der Klasse A und ihren Kleinpackungen lediglich mit den nachstehenden Angaben gekennzeichnet werden. 

(außer im Fall der biologischen Erzeugung) 

	Art der Haltung
	Kennzeichnung auf den Eiern

	Eier aus Freilandhaltung
	Freiland

	Eier aus intensiver Auslaufhaltung
	Auslauf

	Eier aus Bodenhaltung
	Bodenhaltung

	Eier aus Volierenhaltung
	Voliere

	Eier aus Batteriehaltung
	Batterie


(Vorraussetzung ist die Einhaltung der in Anhang II der Verordnung Nr. 1274/91 angeführten Mindestbedingungen für die Legehennenhaltung.)

„Bei Lose-Verkäufen sind derartige Angaben über die Haltungsformen nur zulässig, sofern die einzelnen Eier entsprechen gekennzeichnet werden.“ 

(Quelle: Verordnung Nr. 1274/91... über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)

V. Die Bestimmungen der Verordnungen gelten nicht

1. für Eier, die der Erzeuger auf der Hofstelle, auf einem örtlichen öffentlichen Markt, ausgenommen Auktionsmärkte - oder im Verkauf an der Tür unmittelbar an den Endverbraucher zum Eigenbedarf abgibt 

2. Vorraussetzungen:  a. Die Eier dürfen nicht in Groß- oder Kleinpackungen verpackt 

     werden 

b. Von der Angabe von Güte- und Gewichtsklassen darf kein        

      Gebrauch gemacht werden 

(Quelle: Art. 2 Abs. 3 Verordnung Nr. 1907/90 des Rates  über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)

VI. Erzeugnisse aus ökologischem Landbau

1. Es gelten die gleichen Kennzeichnungsvorschriften wie für Eier aus konventioneller Erzeugung (Ausnahme Kennzeichnung der Legehennenhaltung)

2. Als Legehennenhaltung ist nur die traditionelle Auslaufhaltung erlaubt (Anhang I VO Nr. 2092/91 ); die einzelnen Eier bedürfen auch beim Lose-Verkauf keiner Stempelung 

3. In der Kennzeichnung für ein Erzeugnis darf nur dann auf den ökologischen Landbau Bezug genommen werden, wenn die Kennzeichnung, den Namen und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder zugelassene Kontrollstelle enthält, die für das Unternehmen zuständig ist. D.h. die Erzeugnisse müssen mit Name und/oder Codenummer der Kontrollbehörde bzw. -stelle gekennzeichnet werden (nicht zwingend direkt auf den Eiern). 

                      (Quelle: Verordnung Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel)

Ab dem 01.01.2004 sind Eier der Klasse A mit einem Erzeugercode zu versehen, aus dem die Art der Legehennenhaltung abgeleitet werden kann. Auf der Verpackung ist die Haltungsform ebenfalls anzugeben. 

(Quelle: Fußnote zu Art. 7 Verordnung Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier)
Vorschriften von Eiern aus Drittländern wurden nicht beachtet!!!
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